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Einkommenspolitik von Staat und
Sozialpartnern in der Krise

Kurz- und langfristige Auswirkungen der
Inflationskrise von 2022 und 2023

Georg Barthel, Karen Jaehrling und Michel Breuer

Die in den letzten Jahren eingeleiteten Kurskorrekturen zur Aufwertung
unterer Lohngruppen und Haushaltseinkommen wurden durch die Infla-
tionskrise massiv auf die Probe gestellt.

Die Kaufkraftverluste wahrend der Inflationskrise wurden (Stand Ende
2025) annahernd ausgeglichen.

Im Interesse des politischen Kompromisses entlastete die Bundesregie-
rung untere Einkommensgruppen relativ, aber héhere Einkommens-
gruppen absolut am starksten.

Die Fortsetzung und teilweise Verstarkung der Aufwertung unterer
Einkommensgruppen durch staatliche und tarifliche Lohnpolitik fihrte
zu verstarkten Konflikten.

Die Konflikte um Tarif-, Steuer- und Sozialpolitik, die in der Inflations-
krise manifest oder verstarkt wurden, sind auch in aktuellen Debatten
virulent.

Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ),
Universitat Duisburg-Essen
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1 Einleitung

Das , Gespenst der Inflation” (Weber 2023) ist zu-
mindest in Deutschland vorerst aus den Schlagzeilen
verschwunden. Wahrend in europaischen Nachbar-
landern wie dem Vereinigten Konigreich (UK) weiter-
hin berdurchschnittlich hohe Inflationsraten und
die sogenannte Cost-of-Living-Krise politische und
offentliche Debatten pragen (Flaming 2025), hat sich
in Deutschland die Inflation in den vergangenen zwei
Jahren wieder dem Niveau von 2 % angenahert, das
die Europdische Zentralbank (EZB) im Sinne der
Preisstabilitat als Zielwert der Inflation ausgibt. Ist
die Inflationskrise der Jahre 2022 und 2023 damit
Schnee von gestern? War sie ein voriibergehendes
Phanomen ohne weitere Auswirkungen auf Politik
und Wirtschaft in Deutschland? Schon ein Blick auf
die nackten Zahlen lasst Zweifel daran aufkommen:
Legt man allein den Anstieg der Verbraucherpreise
fir Lebensmittel zugrunde, so sind die Nettolohne
und -gehalter seit 2021 dahinter zurtickgefallen. Dies
gilt auch fiir wichtige Sozialleistungen wie das Bur-
gergeld (Sozialpolitik aktuell 2025). Hinzu kommen
die anhaltenden Mietsteigerungen in vielen Bal-
lungsraumen. Gerade im unteren Einkommensbe-
reich, wo Preissteigerungen bei diesen Grundgutern
besonders ins Gewicht fallen, hat die vielfach zitierte
»gefiihlte Inflation” (Diermeier und Niehues 2025)
weiterhin eine reale Grundlage.

Dabei hat die Bundesregierung in den Jahren 2022
und 2023 mit einer Vielzahl an MaBnahmen fiir Un-
ternehmen und Privathaushalte versucht, die Wirt-
schaft und die Kaufkraft der Privathaushalte zu sta-
bilisieren. Auch die Sozialpartner wurden von der
damals amtierenden Ampelkoalition aus SPD, Gri-
nen und FDP zu einer , Konzertierten Aktion” zusam-
mengerufen, um sich tGiber den Umgang mit den Ent-
wicklungen in Politik und Tarifverhandlungen auszu-
tauschen. Dass das Thema hoher Inflationsraten so
prominent auf der politischen Agenda steht, liegt an
ihren potenziell destruktiven makro6konomischen,
sozialen und politischen Folgen, die in der Vergan-
genheit bereits mehrfach zur Bewahrungsprobe fiir
Regierungen wurden. So gelten die stark gestiege-
nen Lebenshaltungskosten in den USA in der Amts-
zeit von Prasident Joe Biden als ein Grund flir Donald

Trumps Erfolg bei den Prasidentschaftswahlen 2024.
Gleiches gilt fir Javier Mileis Wahlsieg in Argenti-
nien. Auch fir die Wahlverluste der in der jlingsten
Inflationskrise regierenden Ampelkoalition bei der
Bundestagswahl 2025 waren laut Nachwahlanalysen
reale (und teils Gberschéatzte) Preissteigerungen zu-
mindest einer der Griinde (Schlager et al. 2025).

Der folgende IAQ-Report wirft daher einen naheren
Blick auf die Krisenpolitik der jlingsten Hochinflati-
onsphase und fragt, welche Folgen sie insbesondere
flir untere Einkommensgruppen in Deutschland
hatte: Welche Interessen und Ziele verfolgten Regie-
rungsparteien und Sozialpartner? Inwieweit leitete
die Krisenpolitik der Ampel einen — voriibergehen-
den oder sogar dauerhaften — Bruch mit vorherigen
sozial- und lohnpolitischen Entwicklungslinien ein?

Unsere Analyse unterstreicht, dass die Krisenpolitik
gepragt war durch einen langerfristigen Trend zur
Politisierung — also der Neuverhandlung von Prinzi-
pien, Regelungen und Praktiken (vgl. Jaehrling und
Lluis 2025) — jener Einkommenspolitik, die lange Zeit
zum Wachstum von prekarisierter Beschaftigung
und Niedrigeinkommen beigetragen hatte. Diese Po-
litisierung hat bislang keine neue und kohéarente po-
litische Programmatik hervorgebracht — weder wah-
rend der Inflationskrise noch danach. Vielmehr sind
in der Krise latente Konflikte manifest geworden, die
bis heute andauern und die die politischen Ausei-
nandersetzungen im Umgang mit sozialer Ungleich-
heit und gerechter Teilhabe am Wohlistand in Zeiten
grofler dkonomischer und politischer Unsicherheit
bestimmen. Unsere Analyse stiitzt sich auf Doku-
mente und Interviews, die im Rahmen einer interna-
tional vergleichenden Studie zur ,Bewaltigung der
Inflationskrise durch sozialen Dialog” (MAINSOC)
durchgefihrt wurden (siehe Infobox 1). Im nachsten
Abschnitt (2) werfen wir zunachst einen Blick auf die
Wirkungen und Ergebnisse des Krisenmanagements.
In den darauf folgenden Abschnitten gehen wir auf
die politischen Entscheidungsprozesse ein, die die-
sem Krisenmanagement zugrunde lagen, und be-
leuchten die verbleibenden Konflikte in Bezug auf
die steuerliche und sozialpolitische Abfederung
(Abschnitt 3) sowie in Bezug auf die Lohnpolitik (Ab-
schnitt 4).
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Infobox 1

Projektkontext und empirische Grundlage: MAINSOC — Bewaltigung der Inflationskrise durch
sozialen Dialog

Die von der EU-Kommission geforderte Studie analysiert die Krisenpolitik wahrend der Inflationskrise in
Danemark, Deutschland, Italien, Polen und Spanien mit einem besonderen Fokus auf der Rolle der Sozi-
alpartner sowie den Wirkungen fiir Haushalte mit niedrigen Einkommen. Dabei wurden die Entlastungs-

maRnahmen der jeweiligen Regierungen, die Erh6hung von Mindestléhnen sowie die Tarifpolitik im Of-

fentlichen Dienst und in weiteren Branchen wie im Baugewerbe, der Exportindustrie und im Einzelhan-
del berticksichtigt. Die Auswahl dieser Branchen beruhte auf der Annahme, dass sie in unterschiedlichem
Male von der Inflation betroffen seien.

Die hier prasentierten Ergebnisse beschranken sich auf die Bewaltigung der Inflationskrise durch die
Bundesregierung und Sozialpartner in Deutschland. Fiir den deutschen Fall wurden 16 leitfadengestiitzte
Experteninterviews mit politischen Akteur*innen und Vertreter*innen der Sozialpartner sowie drei Hin-
tergrundgesprache gefiihrt. Dariiber hinaus wurden Dokumente wie Pressemappen, Bundestagsdebat-

ten und Regierungserklarungen analysiert sowie ausgewahlte Tarifvertrage ausgewertet.

2 Wirkung und Verteilungseffekte der
Entlastungspolitik in der Inflationskrise

Seit Mitte der 1990er Jahre war die deutsche Gesell-
schaft niedrige Inflationsraten gewohnt, die stets
unter 3 %, meist sogar unter dem Inflationsziel der
EZB von 2 % lagen. 2021 stiegen die Preise im Juli im
Vergleich zum Vorjahresmonat erstmals um mehr
als 3 %. Die Preisentwicklung wurde insbesondere
durch gestiegene Kosten fiir Kraftstoffe sowie Sto-
ckungen in den Lieferketten im Kontext der Covid-
19-Pandemie beférdert. Nach dem Einmarsch Russ-
lands in die Ukraine im Februar 2022 stieg die Infla-
tion im selben Jahr auf 6,9 % und blieb auch im Jahr
2023 mit 5,9 % deutlich hoher als in den Jahren zu-
vor. Dieses Mal wurde die Inflation neben sprung-
haft steigenden Energiepreisen auch von stark ge-
stiegenen Lebensmittelpreisen angetrieben. Men-
schen mit niedrigen Einkommen sind just von diesen
beiden Ausgabenpositionen, die zur Grundversor-
gung zahlen, Gberdurchschnittlich betroffen. Im Jahr
2022 lag entsprechend die haushaltsspezifische In-
flation fiir das unterste Einkommensdezil bei 8,8 %,
fur das oberste Einkommensdezil dagegen bei 6,6 %*

! Die hier angegebene Spanne der haushaltsspezifischen Inflationsraten
basiert auf einer Inflationsrate (VPI) von 7,9 %. Im Jahr 2023 wurde die
Berechnung der Inflation in Deutschland gedndert, was zu einer

(Dullien und Tober 2023, S. 1). Gleichzeitig stellte der
Anstieg der Energiepreise eine hohe Belastung ins-
besondere fiir energieintensive Unternehmen in der
Industrie dar. Die Inflation drohte somit sowohl die
etablierten Lebensstandards vieler Haushalte als
auch bewahrte Geschaftsmodelle der Unternehmen
zu untergraben.

Die politischen und gesellschaftlichen Akteure in
Deutschland suchten daher nach angemessenen
Antworten auf die Inflations- bzw. Energiepreiskrise
(siehe dazu im Detail die folgenden Abschnitte). Um
die Kaufkraftverluste der Privathaushalte und die ge-
stiegenen Kosten der Unternehmen abzufangen,
verabschiedete die Bundesregierung 2022 drei
Entlastungspakete  (Koalitionsausschuss 2022a,
2022b, 2022c) sowie verschiedene Energiepreis-
bremsen. Insgesamt stellte der deutsche Staat etwa
270 Mrd. € zur Verfligung (Beznoska et al. 2023).

Die Sozialpartner waren in den Tarifverhandlungen
vor die Herausforderung gestellt, die Kaufkraftver-
luste der Beschaftigten zumindest abzufedern und
gleichzeitig den erschwerten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen der Unternehmen Rechnung
zu tragen. SchlieRlich mussten diese teilweise selbst

reduzierten Inflation (VPI) von 6,9 % fiir 2022 fiihrte (Dullien und Tober
2024, S. 3).
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gestiegene Liefer- und Energiekosten bewaltigen.
Auch die Mindestlohnkommission musste einen
Kompromiss zwischen dem Ziel eines armutsfesten
Mindestlohns, dem Ausgleich der Inflation und der
Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen finden.

Fiir die rickblickende Bewertung der Bewaltigung
der Inflationskrise ist die Datenlage dirftig. Im Jahr
2022 gingen die Realeinkommen trotz der Entlas-
tungsmalnahmen deutlich um - 4,0 % zuriick (desta-
tis 2025a). Die Daten des Sozio-oekonomischen Pa-
nels (SOEP), das die haushaltsspezifischen Einkom-
men erfasst, liegen fiir 2024 noch nicht vor. Das sta-
tische Bundesamt liefert Daten (ber die Reallohn-
entwicklung bis 2024 (siehe Tabelle 1). Die Real-
I6hne gingen demnach von 2020 bis 2024 um durch-
schnittliche 1,2 % zurick. Allerdings wurde die Kauf-
kraft durch verschiedene EntlastungsmaRnahmen
gestltzt. Diese Betrachtungsperspektive, die auf ei-
nen eher geringen Kaufkraftverlust verweist, wider-
spricht jedoch der Erfahrung vieler Menschen. Viele
Haushalte erklaren nach wie vor, sich vor allem auf-
grund der nachhaltig stark gestiegenen Lebensmit-
telpreise einschranken zu missen. Tatsachlich ver-
decken die Durchschnittswerte der Realldhne, dass
Menschen sehr unterschiedlich von Inflation

betroffen sein kdnnen. Zum einen waren im Be-
obachtungszeitraum die haushaltstypischen Inflati-
onsraten fur Haushalte mit niedrigen Einkommen
und Familien hoher (Dullien und Tober 2023). Zum
anderen verteuerten sich die giinstigsten Lebens-
mittel in Deutschland 2022 und 2023 fast doppelt so
stark wie die teuersten (Cavallo und Kryvtsov 2024).
Zudem miussen Personen, die in den letzten Jahren
einen neuen Mietvertrag abschlieRen mussten, auf-
grund der mehr als doppelt so stark wie die Be-
standsmieten gestiegenen Angebotsmieten deutli-
che Einschnitte hinnehmen. Auf der Seite der Ein-
kommen ist zu berlicksichtigen, dass die Lohnsteige-
rungen fir unterschiedliche Beschaftigtengruppen
und Branchen sehr heterogen ausfielen (siehe Ab-
schnitt 4). Der Mindestlohn stieg etwa deutlich star-
ker als die Inflation (siehe Tabelle 3). Die Inflations-
ausgleichspramie, die bis zu 3.000 € Netto betragen
konnte und zumindest vorriibergehend Abhilfe
schaffte, wurde nur an 69 % der sozialversicherungs-
pflichtig Beschéaftigten in stark variierender Hohe
ausbezahlt (Behringer und Dullien 2024, S. 3).
Schlielllich ist zu bedenken, dass viele Menschen die
Inflation starker einschéatzen als sie tatsachlich ist
(Diermeier und Niehues 2025).

Tabelle 1: Entwicklung der Verbraucherpreise, Nominal- und Realléhne in der Inflationskrise

Veranderungen in Prozent

2021 2022 2023 2024 2021 - 2024*
Verbraucherpreise 3,1 6,9 5,9 2,2 19,3
Nominall6hne 3,1 2,6 6,0 5,4 18,2
Reallohe** 0,0 -4,0 0,1 3,1 -0,93

* Aufgrund des Zinseszinseffektes konnen die Werte der einzelnen Jahre nicht einfach addieren werden. Der
Gesamtwert fur den Zeitraum 2021 bis 2024 liegt daher héher als die Summe der Werte der einzelnen Jahre.

**Der Reallohnindex ist der Quotient aus dem Nominallohnindex und dem Verbraucherpreisindex. Die Verdnderung
des Reallohnindex wird dementsprechend als Verdnderung dieses Quotienten berechnet und nicht durch
Subtraktion der Verdnderung der Nominalldhne und Verbraucherpreise.” (destatis 2025b)

Quelle: destatis 2025a; eigene Berechnung.

Im Laufe des Jahres 2022 verabschiedete die Bun-
desregierung drei Entlastungspakete. Bereits wah-
rend der Inflationskrise versuchten verschiedene
Studien die Wirkung und Verteilungseffekte dieser
EntlastungsmalRnahmen einzuschatzen (Beznoska et
al. 2023; Bach und Knautz 2022; Schumacher et al.
2022; Priem et al. 2022; Kellner et al. 2022), um zeit-
nah in die Diskussion Uber die Krisenpolitik eingrei-
fen zu konnen. Die meisten verfligbaren

Berechnungen basieren entsprechend auf Annah-
men zur zukiinftigen Entwicklung der Preise und
Lohne. Aktualisierte und rickblickende Analysen
sind noch nicht verfligbar. Die vorhandenen Studien
kamen weitgehend lGibereinstimmend zu dem Ergeb-
nis, dass die EntlastungsmaRBnahmen die steigenden
Preise in erheblichem Male ausgleichen (Beznoska
et al. 2023; Dullien et al. 2022; Priesmann und Prak-
tiknjo 2023; Schumacher et al. 2022).
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Die Verteilungseffekte wurden allerdings teils kri-
tisch betrachtet. Denn ein erheblicher Teil des Ge-
samtbudgets wurde fiir MaRnahmen mit pauschaler
Wirkung bereitgestellt. Einige Okonom*innen kriti-
sierten deswegen die Entlastungspakete als ineffi-
zient und zu teuer, da sie nicht nur gezielt Haushalte
mit niedrigen Einkommen unterstitzten (Lay et al.
2022; Schumacher et al. 2022). Nach der Berech-
nung von Priesmann und Praktiknjo (2023, S. 56) wa-
ren von den in den drei Hilfspaketen fir 2022 und
2023 insgesamt veranschlagten 79,9 Mrd. € nur 14,8
% fir Haushalte unterhalb der Armutsgrenze, aber
55,2 % fur die Haushalte der oberen Einkommens-
hélfte vorgesehen. Zwar zeigen die meisten Studien,
dass die unteren Einkommensdezile der Haushalte
relativ zu ihrem Einkommen die groRte finanzielle
Unterstiitzung erhielten;? jedoch konnten die héhe-
ren Einkommensdezile der Haushalte in absoluten
Zahlen die groRte finanzielle Entlastung fiir sich ver-
buchen (Beznoska et al. 2023; Dullien et al. 2022;
Priesmann und Praktiknjo 2023; Schumacher et al.
2022). So erhielt beispielsweise ein Single mit einem
Einkommen von 75.000 € mit 2.431 € eine deutlich
hohere Entlastung als Singles mit einem Einkommen
von 25.000 € (1.944 €) oder 45.000 € (1.831 €). Zu-
dem entlastete die Entwicklung von Sozialbeitragen
und Steuern in der Zeitspanne von 2021 bis 2024 ins-
besondere sehr niedrige sowie hohe Einkommen,
wahrend vor allem Familien mit durchschnittlichen
Einkommen starker belastet wurden (Dullien et al.
2024).

In der Gesamtschau ist die relativ starke Abfederung
der Inflation fir viele Privathaushalte in Deutschland
umso bemerkenswerter, als die deutsche Volkswirt-
schaft im Krisenzeitraum stagnierte und insgesamt
einen Wohlstandsverlust erfuhr, weil vor allem fir
Energie- und Lebensmittellieferungen aus dem Aus-
land deutlich héhere Preise bezahlt werden mussten
(Krebs und Weber 2024).

Daher stellt sich die Frage, welche politischen Pro-
zesse diese Entlastungspolitik hervorbrachten. Die
folgenden beiden Abschnitte 3 und 4 analysieren,
welche Ziele und Interessen bei der Aushandlung
dieser Entlastungspolitik verfolgt wurden, welche
Konflikte hier auftraten und auch fiir die weitere Zu-
kunft relevant bleiben. Ein besonderes Augenmerk
liegt dabei auf der Rolle der Sozialpartner.

2 Einer Studie zufolge lag die relative Entlastung in Bezug auf den Brut-
tolohn fiir Singles, die 25.000 € verdienen, bei 7,8 %; fiir diejenigen, die

3 Steuer- und Sozialpolitik in der
Inflationskrise: Kontinuitdt, Konflikte
und Kompromisse

Nicht alle MaBnahmen, die von der Bundesregierung
als Teil der drei Entlastungspakte 2022 prasentiert
wurden, lassen sich als genuine Reaktion auf die In-
flation verstehen. Sie umfassten auch MaRnahmen,
die bereits zuvor beschlossen worden waren oder
etablierten Mechanismen zur Anpassung an die In-
flation folgten. Auch wenn man erwarten konnte,
dass in einer Krise zu auBergewdhnlichen MalRnah-
men gegriffen wird, waren die in den Inflationsjah-
ren erfolgten Schritte in hohem Male von Kontinui-
tat gepragt. Dies gilt sowohl im Hinblick auf ihre Ziele
als auch fir die eingesetzten Instrumente. Hinsicht-
lich der Ziele zeigte sich der Einfluss eines bereits
langerfristigen Trends, das Ausmal und die sozialen
Folgen der Arbeitsmarkt-Dualisierung einzudam-
men, die in Deutschland wie auch in anderen Lan-
dern seit den 1990er Jahren zugenommen hatte (vgl.
auch Eichhorst und Scalise 2025). In Bezug auf die
Mittel standen neben den etablierten Mechanismen
des Steuer- und Sozialsystems auch Instrumente zur
Verfligung, die bereits in der vorangegangenen Krise
der Covid-19-Pandemie entwickelt und erprobt wor-
den waren. Dieses hohe Mal} an Kontinuitat ver-
deckt allerdings die Konflikte und Kompromisse, die
den politischen Entscheidungen vorangingen und sie
gepragt haben. Auch diese sollen im Folgenden na-
her beleuchtet werden.

Im Einzelnen zeigt unsere Analyse, dass die politi-
sche Bewaltigung der Inflationskrise auf vier Quellen
basierte:

° Erstens wirkten bestimmte MalRnahmen wei-
ter, die im Verlauf der Covid-19-Pandemie be-
schlossen worden waren (siehe Infobox 2).

e  Zweitens hatte sich die Regierungskoalition aus
SPD, Griinen und FDP im Koalitionsvertrag von
2021 auf verschiedene politische Reformen ge-
einigt, deren Ziel es war, den Lebensstandard
einkommensschwacher Haushalte zu verbes-
sern und damit auch die Hinterlassenschaften
einer langjahrigen Deregulierung von Arbeits-
markten zu korrigieren.

45.000 € verdienen, bei 4,1 % und bei 3,2% fir diejenigen, die 75.000 €
verdienen (Beznoska et al. 2023)
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° Drittens gab es etablierte Mechanismen, die
eine Anpassung verschiedener Sozialleistungen
und Steuern aufgrund von Tradition, Gerichts- e

Infobox 2

urteilen oder Parlamentsbeschliissen an stei-
gende Preise vorsahen.
Viertens wurden MaRRnahmen speziell zur Be-

waltigung der Inflationskrise entwickelt.

Zwei Krisen mit einer Klappe

Wahrend der Covid-19-Pandemie hatte die Bundesregierung den ,Wirtschaftsstabilisierungsfonds”

(WSF) eingerichtet, der mit 6ffentlichen Krediten finanziert wurde und mit dem Unternehmen mittels

Kredite, voriibergehenden Ubernahmen und Subventionen unterstiitzt werden sollten. Die Regierung

nutzte diesen Fonds in den Jahren 2022 und 2023 weiter, um EntlastungsmalBnahmen fiir Haushalte

und Unternehmen zu finanzieren. Wahrend der Pandemie leistete die Regierung einmalige Zahlungen

an Arbeitnehmer*innen und Sozialleistungsempfanger*innen sowie zusatzliche Zahlungen an Familien.

Arbeitgeber durften steuer- und sozialversicherungsfrei Pramien von bis zu 1.500 € an jeden Arbeitneh-

mer und bis zu 3.500 € an Beschaftigte im Gesundheitswesen zahlen. Eine steuerfreie Zulage fiir Home-

office wurde eingefiihrt und die Kurzarbeit erheblich ausgeweitet. Ein Teil dieser MaRnahmen war noch

in Kraft, als die Inflation zu steigen begann, und wurde 2022 als Teil der Entlastungspakete prasentiert

(Koalitionsausschuss 2022c).

Tabelle 2 zeigt die anderen drei Quellen der Mal3-
nahmen der Entlastungspakte von 2022 und unter-
gliedert sie im Hinblick auf die Frage, ob sie bereits

zuvor beschlossen waren, etablierten Anpassungs-

Tabelle 2: Entlastungsmafnahmen im Uberblick

mechanismen folgten oder eine genuine Reaktion
auf die Inflationskrise waren. Dabei ist zu beachten,
dass die Kategorien sich teilweise liberlappen.

Vor 2022 geplante oder
verabschiedete MaBnahmen

Erhohung des Mindestlohns auf
12 €, Erh6hung der Midijob-
Grenze (0,3 Mrd. € in 2022)

MafBnahmen auf Basis
etablierter Anpassungs-
mechanismen

Erhéhung des Grundfrei-
betrags (3 Mrd. € jahrlich)

Energiepreispauschale
(10,4 Mrd. €)

Neue EntlastungsmalBnahmen

Gas- und Warmepreis-
bremse (30 Mrd. €)

Erhéhung des Kindergeldes

Reform des Wohngeldes
(3,7 Mrd. jahrlich)

Erhéhung des Kindergelds (3,5/Inflationsausgleichspra-
Mrd. € jahrlich) mie (22 Mrd. €)

Inflationsausgleichsgesetz
(2023: 14 Mrd. €; ab 2024:
30,5 Mrd. € jéhrlich)

Direktzahlungen an
Unterstitzungsbezie-
hende (10,1 Mrd. €)

Strompreisbremse
(8 Mrd. €)

Deutschlandticket
(2,5 Mrd. €in 2022,
3 Mrd. € jahrlich)

Vorgezogene Abschaffung der
EEG-Umlage (6,6 Mrd. Fir sechs
Monate)

Erhéhung des Biirgergeldes
(5 Mrd. € jahrlich)

Erhohung des Wohngeldes

Quellen: Beznoska et al. 2023 und BMWK 2024; eigene Zusammenstellung.

Reduzierung der Mehr-
wertsteuer auf Gas
(10,7 Mrd. €)

Tankrabatt (3,5 Mrd. €)
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3.1 Kompromisse beim Kurswechsel
zugunsten unterer Einkommensgruppen

Fast alle MaRnahmen, auf die sich die Koalitions-
partner bereits 2021 geeinigt hatten (Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands (SPD) et al. 2021),
wurden angesichts der Inflationskrise angepasst
oder verandert und waren der politischen Kompro-
missbildung unterworfen. Die Bundesregierung
strebte einerseits eine gezielte Entlastung von Per-
sonen, die von den gestiegenen Energie- und Le-
bensmittelpreisen besonders betroffen waren, an-
dererseits eine allgemeine Entlastung an (Interview
FDP; Interview SPD). Dabei vertrat die FDP starker
den Ansatz, letztere mit Steueranpassungen zu er-
wirken, wahrend die anderen beiden Koalitions-
partner auf die gezielte Entlastung unterer Einkom-
mensbezieher fokussierten. Gleichzeitig sollte die
o0konomische Struktur des deutschen Standortes an-
gesichts der massiv gestiegenen Energiepreise erhal-
ten und eine Lohn-Preis-Spirale verhindert werden.

Diese heterogenen Ziele und politischen Interessen
hatten zur Folge, dass MaRBnahmen, die bereits vor
der Inflationskrise beschlossen worden waren, unter
dem Eindruck der Inflationskrise angepasst wurden:

e  Der gesetzliche Mindestlohn wurde zwar wie
im Koalitionsvertrag von 2021 vereinbart per
Gesetz auf 12 € pro Stunde am 1. Oktober 2022
angehoben. Damit einher ging die Anhebung
der Schwelle fir Mini- und Midijobs mit redu-
zierten Sozialversicherungsbeitragen. Als neue
Ausgleichsmallnahme wurde die Grenze fir
Midijobs im dritten Hilfspaket jedoch noch star-
ker angehoben (Koalitionsausschuss 2022b).

e Die Reform des Wohngelds war ebenfalls im
Koalitionsvertrag vereinbart worden und sah
eine Ausweitung der Anspruchsberechtigten
und eine Erhéhung der Zahlungen vor. Zudem
hatte das Wohngeld gemaRk dem Wohngeldge-
setz an die Entwicklung der Mieten angepasst
werden missen (WoGG, § 43). Da die Mietenin
den meisten deutschen Stadten gestiegen wa-
ren, hatte dies wahrscheinlich zu einer deutli-
chen Erhéhung gefiihrt. Im Ergebnis wurde
eine Ausweitung des anspruchsberechtigten
Personenkreises und eine Erhéhung von 190 €
auf 370 € pro Monat im Jahr 2023 beschlossen.
Als Reaktion auf die Inflationskrise wurde eine

zusatzliche Zahlung zur Deckung der Heizkos-
ten eingefihrt.

e  Das Kindergeld wurde 2022 auf 250 € ab dem
ersten Kind erhoht. Allerdings hatte sich die Ko-
alitionsregierung 2021 darauf geeinigt, das Kin-
dergeld umfassend zu reformieren und zu er-
hoéhen — allerdings ohne eine genaue Zahl zu
nennen. Die SPD hatte in ihrem Wahlkampf
2021 250 € pro Kind gefordert. Gleichzeitig gibt
es zwar kein strikt geregeltes Verfahren der Er-
hohung des Kindergeldes, aber in der Regel
wird dieses an den Kinderfreibetrag gekoppelt,
der ein steuerfreies Existenzminimum fiir Kin-
der gewahrleisten muss. Die SPD hatte die Er-
hohung des Kindergelds als Austausch gegen
das Inflationsausgleichsgesetz durchgesetzt
(Interview SPD). Von 2021 bis 2024 wurde aller-
dings der steuerfreie Kinderfreibetrag um 17 %
erhoht, wahrend das Kindergeld nur um 14 %
erhoht wurde. Die Vereinbarung aus dem Koa-
litionsvertrag, das Kindergeld substanziell zu
erhdhen, wurde damit durch die MalRnahmen
zur Bewadltigung der Inflation Gberlagert und
eine potenzielle Erhéhung Uber die Inflation
hinaus einkassiert.

3.2 Korrekturen und Kompromisse bei
etablierten Anpassungsmechanismen

Auch das zweite Biindel an MaRnahmen, das auf
etablierten Mechanismen der Anpassung an die In-
flation beruhte, wurde nicht einfach technokratisch
umgesetzt, sondern zum Gegenstand politischer
Aushandlungsprozesse.

e Das Inflationsausgleichsgesetz sah die Erho-
hung des Steuerfreibetrags fir 2023 und den
Abbau der kalten Progression fir 2023 und
2024 vor. Es basierte auf zwei frilheren parla-
mentarischen bzw. gerichtlichen Entscheidun-
gen, die teilweise bindend sind. Nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts von
1992 muss es in der Tat ein steuerfreies Exis-
tenzminimum geben (Bundesverfassungsge-
richt 1992). In Bezug auf den Abbau der kalten
Progression sah die Lage anders aus. Ein Auto-
matismus zur Anpassung des Steuergitters be-
steht in Deutschland nicht. Dennoch entschied
sich die Bundesregierung fiir diese MaRnahme
und rechtfertigte sie mit Verweis auf die
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etablierte Praxis.®> Viele Experten, darunter
auch der Sachverstandigenrat (Sachverstandi-
genrat 2022), hatten allerdings empfohlen,
hiervon Abstand zu nehmen, um finanzielle
Mittel fir andere MaRnahmen freizumachen.
In anderen europdischen Landern wie in Dane-
mark und Spanien wurde dagegen vor allem
der Grundfreibetrag angepasst, womit wesent-
lich untere Einkommensgruppen vor der kalten
Progression geschiitzt wurden. Vor 2022 wurde
der Abbau der kalten Progression riickwirkend
beschlossen, um die Inflation der Vergangen-
heit auszugleichen. 2022 wurde die Eindam-
mung der kalten Progression fiir 2023 und 2024
auf Basis der angenommenen zukinftigen In-
flationsrate berechnet und fiel letztlich hoher
aus als die tatsachliche Inflation.

e  Die Erhéhung des Arbeitslosengelds Il um 53 €
pro Monat ab 1. Januar 2023 und um weitere
61 € pro Monat ab 1. Januar 2024 wurde 2022
mit seiner Reform und Umbenennung in ,,Biir-
gergeld” verbunden. Allerdings hatte das Ar-
beitslosengeld sowieso an die Inflation ange-
passt werden missen, weil laut Gesetz Sozial-
leistungen ein Existenzminimum garantieren
mussen (BGBI. | S. 2855). Normalerweise wer-
den Sozialleistungen gemaR den Preissteige-
rungen in den Vorjahren berechnet. Aufgrund
des starken Inflationsanstiegs entschied die
Bundesregierung, die Sozialleistungen dieses
Mal auf Basis der erwarteten Inflation fir 2023
und 2024 zu erhéhen. Dadurch stieg das Biir-
gergeld starker als die durchschnittlichen
Lohne. In der Folge wurde der geschrumpfte
Abstand zwischen Birgergeld und Gehaltern
medial und im politischen Raum zum Teil mas-
siv kritisiert.

3.3 Genuine KrisenmafBnahmen

Schlief3lich sind diejenigen MaBnahmen zu nennen,
die in Reaktion auf die Inflationskrise neu eingefiihrt
wurden:

° Diese umfassen pauschale Direktzahlungen an
abhangige Beschiftigte, Selbststandige und Be-
zieher*innen von Sozialleistungen und Renten.

3 Das Gesetz zum Abbau der kalten Progression von 2013 (Meister und
Sellering 2012) sieht vor, dass Lohnerhdhungen nicht zu einer Verringe-
rung des realen Nettoeinkommens durch Besteuerung fiihren dirfen.

Die Energiepreispauschalen waren steuer-
pflichtig und sorgten dafiir, dass Bezieher*in-
nen niedriger Einkommen absolut und relativ
am meisten profitierten.

° Die Inflationsausgleichspramie war keine di-
rekte Zahlung der Bundesregierung, sondern
sie ermoglichte es Arbeitgeber*innen, ihren
Beschéftigten bis zu 3.000 € als steuer- und ab-
gabenfreie Einmalzahlungen zu zahlen (siehe
unten).

° Mit dem ,,9-Euro-Ticket“ und dem , Tankrabatt”
sollten die Mobilitatskosten der Privathaus-
halte und Unternehmen subventioniert wer-
den. Das fir die Dauer von drei Monaten einge-
flihrte 9-Euro-Ticket ermdglichte es erstmals,
den gesamten OPNV in Deutschland mit einem
Ticket zu einem stark verglnstigten Preis zu
nutzen. Der Tankrabatt sah eine Reduktion der
Mineraldlsteuer fur den gleichen Zeitraum vor.

e  SchlieRlich wurden verschiedene Energiepreis-
bremsen eingefiihrt, um die Belastung der Pri-
vathaushalte und Unternehmen infolge gestie-
gener Energiepreise zu reduzieren. Zusatzlich
wurden die Abschlagzahlungen der Privathaus-
halte fiir Dezember 2022 ibernommen und die
Mehrwertsteuer flr Gas wurde voribergehend
von 19 % auf 7 % reduziert.

3.4 Zwischenfazit

Die Kombination etablierter Mechanismen, geplan-
ter Reformen und neuer MaRnahmen war nahelie-
gend, weil es dadurch moglich wurde, angesichts der
Inflations- und Energiekrise Handlungsfahigkeit zu
entwickeln und zu demonstrieren. Gleichzeitig wird
es dadurch schwierig, die genaue Wirkung der genu-
inen Krisenpolitik zu bewerten. Der Koalitionsver-
trag von 2021 enthielt mehrere MaBRnahmen, die die
Einkommen vor allem von Familien und Haushalten
mit niedrigen Einkommen deutlich verbessern
sollten. In der Krise wurden diese Vorhaben jedoch
zur Verhandlungsmasse und gegen allgemeine Ent-
lastungsmaRnahmen wie den Abbau der kalten
Progression eingetauscht. Dies gilt etwa flr das

Seitdem wurde das Steuergitter jedes Jahr per Gesetz an die Inflation
angepasst (Deutsche Bundesbank 2022).




2026 | 01

Kindergeld, das entgegen der urspriinglichen Zielset-
zung geringer als der Kinderfreibetrag erhoht wurde.
Hier schlugen sich auch die unterschiedlichen Prafe-
renzen der Parteien der Ampelkoalition nieder.

Gleichzeitig zeigt sich, dass auch etablierte Anpas-
sungsmechanismen sich als nicht optimal erwiesen,
um zeitnah auf stark steigende Preise reagieren zu
kénnen. Da sie nicht automatisch erfolgen, sondern
jeweils einen Gesetzgebungsprozess durchlaufen —
so bspw. bei der Anpassung von Kindergeld, Wohn-
geld, Steuerprogression, Birgergeld, etc. —, eroff-
nete sich im Zuge der krisenbedingten Interventio-
nen die Moglichkeit, bisherige Anpassungsmecha-
nismen neu zu justieren, um der Inflationsdynamik
gerecht zu werden. Dies hatte wiederum eine Politi-
sierung dieser Entscheidungen zur Folge. Im vorlie-
genden Fall betraf dies vor allem das Biirgergeld und
die kalte Progression. Vorschlage, den traditionellen
Abbau der kalten Progression auszusetzen, um Mit-
tel fur gezielte Entlastung freizumachen, wurden aus
einer liberalen Logik abgewendet, der zufolge der
Staat nicht von der Inflation profitieren dirfe. Beim
Blrgergeld wurde die Entscheidung, die Betradge ge-
maf der erwarteten Inflation anzuheben, anstatt sie
rickwirkend anzupassen, Ausgangspunkt fir eine In-
fragestellung der Birgergeldreform selbst, weil
dadurch der Abstand zu den niedrigsten Lohnen zeit-
weise verkirzt worden war.

4 Lohnpolitik: Die Grenzen staatlicher
Intervention

Auch die Lohnpolitik ist ein zentrales Instrument zur
Bewaltigung von Inflationskrisen, wie die Lohnent-
wicklung in der Krise verdeutlicht: Der starke Ein-
bruch der Realléhne um 4,0 % im Jahr 2022 wurde
durch die deutlichen Nominallohnsteigerungen von
6,0 % in 2023 und 5,4 % in 2024 annahernd ausgegli-
chen (siehe Tabelle 1 oben). Wahrend die Steuer-
und Sozialpolitik in der Hand des Gesetzgebers liegt,
ist die Lohnpolitik klassischerweise die Prarogative
der Sozialpartner (Stichwort Tarifautonomie).
Absolut trennscharf unterschieden waren die Zu-
standigkeitsbereiche im deutschen Wohlfahrtsstaat

4 Die Inflationsausgleichspramie, die beim ersten Treffen verkindet
wurde, war zuvor bereits vom Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag
angekuindigt worden. Gleichzeitig verwehrten sich dieses Mal die Sozial-
partner gegen die Versuche des Bundeskanzleramts, mit der Inflations-
ausgleichspramie in die Tarifverhandlungen einzugreifen. Insbesondere

allerdings nie und sie waren es auch nicht in der In-
flationskrise: Die Sozialpartner waren bei den oben
dargestellten Entlastungspaketen tber die lblichen
Konsultationen hinaus einbezogen, im Falle der
Energiepreisbremsen sogar liber das auRergew6hn-
liche Instrument einer Expert*innenkommission.
Und umgekehrt ist im Feld der Lohnpolitik spates-
tens mit der Einfiihrung des Mindestlohnes auch der
Gesetzgeber in die Lohnsetzung involviert, wenn
auch hier die Sozialpartner in der Mindestlohnkom-
mission die federfiihrende Rolle haben. In der Infla-
tionskrise wurde zudem im Juni 2022 die soge-
nannte ,Konzertierte Aktion” wiederbelebt (Lesch
2023). Dabei handelt es sich um einen Dreiergipfel
zwischen den Spitzen der Sozialpartner und der Bun-
desregierung. Die Konzertierte Aktion war schon in
der Inflationskrise der 1970er Jahre ein Krisensteue-
rungsmechanismus, um die Gefahr einer Lohn-Preis-
Spirale abzuwehren. In der Inflationskrise 2022/23
hatte die Konzertierte Aktion allerdings wesentlich
konsultativen Charakter.*

Im Folgenden sollen nun diese Entscheidungspro-
zesse in der lohnpolitischen Arena wahrend der In-
flationskrise naher beleuchtet werden. Neben der
Mindestlohnpolitik zdhlen dazu auch die Tarifver-
handlungen. In Bezug auf den Mindestlohn zeigt un-
sere Analyse, dass im Zeitraum der Inflationskrise
ein latenter Konflikt Gber die Hohe und den Anpas-
sungsmechanismus des Mindestlohnes — und damit
verbunden Uber sein Ziel — manifest wurde, der bis
heute anhalt. In Bezug auf die Tarifverhandlungen
gehen wir auf Branchen mit einem hohen Umfang
eher gering entlohnter Tatigkeiten ein. Hier lasst sich
ebenfalls zum Teil ein langerfristiger Trend zur Auf-
wertung unterer Lohngruppen feststellen, der durch
die Polykrise (Covid 19 und Inflation) zusétzliche Le-
gitimation erhielt. Beide zusammen haben in hohem
Male dazu beigetragen, die Folgen der Inflation fiir
untere Einkommensgruppen abzufedern. Auch nach
der Inflationskrise ist jedoch davon auszugehen —
und aktuell am Beispiel der Mindestlohn-Debatten
bereits zu sehen — dass die mit diesen Kurskorrektu-
ren verbundenen Konflikte auch die weiteren Aus-
handlungen auf dem lohnpolitischen Feld pragen
werden.

diejenigen Gewerkschaften, die nicht in der Exportindustrie Tarifver-
trage verhandeln, lehnten es ab, die Pramie im Tausch gegen niedrigere
Tarifsteigerungen zu nutzen. Das einzige konkrete Ergebnis der Gipfel-
treffen war eine Ausweitung der Kurzarbeit.
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4.1 Mindestlohnpolitik: ,Living Wage“ oder
Lohnuntergrenze?

Die Bezieher*innen von Mindestléhnen konnten im
Verlaufe der Krise von 2021 bis 2024 ein deutliches
Reallohnplus von 13 % verzeichnen (siehe Tabelle 3).
Das ist insbesondere auf die auRerplanmaRige Erho-
hung des Mindestlohns auf 12 € im Oktober 2022 zu-
rickzufiihren.

Der Mindestlohn wird durch eine Verordnung des
Bundeskabinetts festgelegt, die meist dem Be-
schluss der Mindestlohnkommission folgt. Diese
setzt sich aus jeweils drei Vertretern der Arbeitgeber
und Gewerkschaften sowie einer Vorsitzenden und
zwei beratenden wissenschaftlichen Mitgliedern zu-
sammen. Laut Mindestlohngesetz (MiLoG) bertick-
sichtigt die Mindestlohnkommission den sozialen
Schutz der Arbeitnehmer*innen sowie die potenziel-
len  Auswirkungen des Mindestlohns auf

Tabelle 3: Entwicklung des Mindestlohns, 2021 — 2024

Prozentuale Veranderung zum Vorjahr; Angaben in Prozent

Beschéaftigung und Wettbewerb im Rahmen einer
,Gesamtabwagung”. Im Jahr 2016 gab sich die Kom-
mission eine Geschaftsordnung, die festlegte, dass
die Erh6hung des Mindestlohns dem Index der tarif-
lich vereinbarten Stundenléhne ohne Sonderzahlun-
gen der letzten zwei Jahre folgen sollte (Mindest-
lohnkommission 2016). Dabei wurde davon ausge-
gangen, dass Tarifvertrage bereits eine Bewertung
der allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Lage
und damit auch der Inflation implizieren. 2016 und
2018 folgte die Kommission diesem Standardverfah-
ren (Lesch et al. 2021). Fiir den 01.07.2022 sollte der
Mindestlohn auf 10,45 € angehoben werden, was
deutlich iber den bisherigen Tariferhohungen lag.
Mit dieser Entscheidung versuchte die Kommission
der sich zuspitzenden politischen Diskussion, in der
Gewerkschaften und verschiedene Parteien eine
deutlich h6here Anhebung des Mindestlohns forder-
ten, die Spitze zu nehmen.

2021 2022 2023 2024 2021 - 2024
Nominaler Mindestlohn 2,7 25,0 0,0 3,4 32,7
Realer Mindestlohn -0,41 16,9 -5,6 1,2 11,3

Quelle: destatis 2025c; eigene Berechnung.

Da die Bezieher*innen unterer Einkommen beson-
ders von der Inflation betroffen waren und oftmals
nicht von Tarifverhandlungen erfasst werden, kam
dem Mindestlohn eine entscheidende Rolle bei der
Kaufkrafterhaltung in der Inflationskrise zu. Wie be-
reits erwahnt, erhohte die Bundesregierung den
Mindestlohn zum 01.10.2022 aulRerplanmaRig und
an der Mindestlohnkommission vorbei auf 12 €. Die
Entscheidung ging vor allem auf das Bestreben der
SPD zuriick, einen armutsfesten Mindestlohn zu
etablieren sowie die EU-Mindestlohnrichtlinie um-
zusetzen, die u.a. eine Orientierung an 60 % des Me-
dianlohns vorschlagt. Im Juni 2023 traf die Mindest-
lohnkommission daher ihren Beschluss in einer kom-
plizierten Gemengelage. Erstens stellte sich die
Frage, wie sie die politische Erhohung des Mindest-
lohns einpreisen sollte, die in die Autonomie der
Mindestlohnkommission eingegriffen hatte. Zwei-
tens stand auf dem Prifstand, ob das bisherige An-
passungsverfahren angesichts der hohen Inflation
angemessen war. Und drittens musste sich die

Mindestlohnkommission zur Verabschiedung der
EU-Mindestlohnrichtlinie positionieren.

In dieser Gemengelage konnte die Mindestlohnkom-
mission erstmals keinen Beschluss im Konsens fas-
sen. Die Arbeitgebervertreter*innen sahen aufgrund
der gesetzlichen Anhebung auf 12 € keine weitere
Notwendigkeit, den Mindestlohn zu erhdhen. Die
Arbeitnehmervertreter*innen verwiesen hingegen
auf die Belastung der Beschaftigten durch die Infla-
tion sowie die Mindestlohnrichtlinie der EU-Kom-
mission und pladierten fiir eine deutliche Anhebung
Uber den bisherigen Mechanismus hinaus. Letztend-
lich beschloss die Mindestlohnkommission mit den
Stimmen der Arbeitgebervertreter*innen und der
Vorsitzenden, den Mindestlohn zum 1. Januar 2024
von 12 € auf 12,41 € und zum 1. Januar 2025 auf
12,82 € anzuheben. Als Zugestdndnis wandte die
Mehrheit der Kommission eine etwas abgewandelte
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Version des alten Anpassungsmechanismus an.® In
Kombination mit der seitens der Bundesregierung
beschlossenen Erhdhung ergab sich im Zeitraum von
2021 bis 2024 eine reale Erhohung des Mindestlohns
um 13 %.

Die Anpassung des Mindestlohns in der Inflations-
krise zeigte, dass der bisherige Anpassungsmecha-
nismus weder geeignet war, einen armutsfesten
Mindestlohn zu bestimmen, noch diesen zeitnah an
schnell steigende Preise anzupassen. Mit dem 2014
gefassten Kompromiss, den Mindestlohn fir 2015
bei 8,50 € beginnen zu lassen, und der Praxis, den
Mindestlohn um die vergangene Entwicklung des
Tarifindexes zu erhéhen, wurde der Abstand zu den
Median- und Durchschnittsldhnen zementiert.
Schon die Etablierung eines armutsfesten Mindest-
lohns im Sinne der EU-Kommission war unter diesen
Vorzeichen kaum umsetzbar. Im Zuge der Inflations-
krise zeigte sich zudem, dass der bisherige Anpas-
sungsmechanismus des Mindestlohns wenig geeig-
net ist, um auf hohe Inflationsraten zeitnah zu rea-
gieren. Denn bislang wurde der Mindestlohn um die
prozentuale Entwicklung des Tarifindexes in den der
Entscheidung zwei vorausgehenden Jahren erhoht.
Tarifvertrage reagieren jedoch ihrerseits nur zeitver-
zbgert auf die Inflation, weil sie in der Regel erst neu
verhandelt werden, wenn sie auslaufen. Dies hatte
zur Folge, dass Mitte 2023 noch langst nicht alle Ta-
rifvertrage im Hinblick auf die hohe Inflation neu
verhandelt worden waren. Die Tarifverhandlungen
im Einzelhandel oder Bauhauptgewerbe etwa hat-
ten noch gar nicht begonnen. Die Mindestlohnkom-
mission trug dem teilweise Rechnung, indem sie den
Abschluss im 6ffentlichen Dienst des Bundes und der
Kommunen (TV6D) mit einbezog, obwohl er noch
nicht im Tarifindex bis Juni 2023 abgebildet war.

Neben dieser ,technischen”, aber durchaus relevan-
ten Frage zur Dynamisierung des Mindestlohns
bleibt auch die Frage seiner Zweckbestimmung nach
der Inflationskrise ein Politikum, wie die Auseinan-
dersetzungen um die erneute Anhebung des Min-
destlohns im Jahr 2025 verdeutlichte: Erneut drohte
hier das von der SPD gefiihrten Arbeitsministerium
mit einer auBerplanmafigen Anhebung des Min-
destlohns auf 15 Euro, um dem Ziel eines ,,angemes-
senen” Mindestlohnes gemaR der europdischen

5 Entgegen der bisherigen Praxis wurde die Entwicklung der tariflich ver-
einbarten Léhne in Deutschland von Juni 2022 bis Juni 2023 dieses Mal
inklusive der Sonderzahlungen beriicksichtigt. Der sich daraus

Mindestlohnrichtlinie gerecht zu werden. Auch in-
nerhalb der Mindestlohnkommission gab es hierzu
Auseinandersetzungen. Im Ergebnis hat die Min-
destlohnkommission dieses Ziel in seine neue Ge-
schaftsordnung als ein weiteres Kriterium fir seine
Gesamtabwagung aufgenommen. 2025 hat sie sich
aber mit der Erhéhung auf 13,90 € zum Januar 2026
und 14,60 € zum Januar 2027 zunachst auf einen
Wert geeinigt, der zwischen einer Erhéhung um die
Tariflohnsteigerungen und einer Orientierung am
60 %-Ziel liegt. In Teilen der juristischen Debatte
wird diese Zielverschiebung von einer Mindestver-
gltung in Richtung eines angemessenen ,Living
Wage"“ kritisch diskutiert und es fiir notwendig ge-
halten, eine Verdnderung der Ziele des Mindest-
lohns gesetzlich zu verankern (vgl. Picker 2025).

4.2 Tarifverhandlungen in der Inflations-
krise

Auch die Tarifverhandlungen standen in der Inflati-
onskrise in besonderem MaRe im Zeichen politischer
Einflussnahme. Dies erfolgte vor allem Uber die
»Inflationsausgleichspramie”, die es den Arbeitge-
bern ermoglichte, den Beschiftigten einmalig bis zu
3.000 € steuer- und sozialabgabenfrei auszuzahlen.
2022 teilte die Bundesregierung mit dem Krisenma-
nagement der 1960er Jahre die Intention, eine Lohn-
Preis-Spirale zu verhindern. Die Ahnlichkeiten sind
aus verschiedenen Griinden jedoch eher oberflach-
lich: Zum einen bestand im Gegenteil zu den 1960er
Jahre kein Konsens unter Okonom*innen und Sozial-
partnern Uber das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale.
Zum zweiten wurde diese Inflationsausgleichpramie
zwar in den Tarifverhandlungen stark in Anspruch
genommen (Behringer und Dullien 2024), allerdings
erfolgte dies in ,eigensinniger” Weise, wie unten
noch zu sehen sein wird. Die beabsichtigte Lohn-
zurickhaltung lieR sich mit Ausnahme der export-
orientierten Branchen (v.a. Metall- und Elektroin-
dustrie, Chemie) nicht beobachten. Im Folgenden
liegt der Fokus auf Branchen mit einer hohen Anzahl
von gering entlohnten Beschéftigten. Dabei zeigt
sich, dass insbesondere die sukzessive Anhebung
des Mindestlohnes fiir die unteren Lohngruppen
eine deutlich steuernde Wirkung besaR, insofern sie
half, héhere Lohnsteigerungen im unteren Bereich

ergebende prozentuale Anstieg wurde jedoch nicht auf 12 €, sondern
auf 10,45 € angewendet, also bezogen auf die letzte, von der Mindest-
lohnkommission beschlossene Erhohung.

11



2026 | 01

durchzusetzen, auch wenn es den Gewerkschaften
an den notwendigen Machtressourcen fehlte. Zum
anderen nahm die Regierung Einfluss auf die Tarif-
politik, indem sie den Mindestlohns 2022 auf 12 €
erhohte.

Im Folgenden werden mit den Tarifvertragen des 6f-
fentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen
(TveD), des Einzel- und Versandhandels und des
Bauhauptgewerbes drei Tarifverhandlungen ge-
nauer betrachtet. Sie betreffen direkt und indirekt
eine groBe Anzahl von Beschiftigten® und decken
Branchen ab, die sehr unterschiedlich von der Infla-
tions- und Energiekrise von 2022 und 2023 betroffen
waren. Auch im Ergebnis unterscheiden sich die ver-
einbarten Tariferhohungen deutlich. Fir den Zeit-
raum 2020 bis 2026 lasst sich feststellen, dass im

Bauhauptgewerbe fir alle Entgeltgruppen Kauf-
kraftverluste vermieden werden konnten, wahrend
dies im Einzelhandel und 6ffentlichen Dienst fiir die
Ecklohngruppen nicht gilt. Dabei ist es wichtig, den
Betrachtungszeitraum (iber die Jahre der Inflations-
krise 2022 und 2023 zu erweitern, da Tarifvertrage
meist nur zeitverzégert auf die Inflation reagierten.
So kam es im Bauhauptgewerbe und Einzelhandel
erst 2024 zu einem Abschluss. Die Zahlen fiir 2025
und 2026 beruhen daher auf Schatzungen, denen zu-
folge die Inflation bei den erwarteten ca. 2,5%
bleibt. In Bezug auf die Frage, inwiefern die Inflation
im mittleren Zeitverlauf kompensiert werden
konnte, sollte jedoch nicht vergessen werden, dass
Reallohngewinne, wie sie im Jahrzehnt vor 2021 pra-
gend waren, ausblieben.

Abbildung 1: Preisbereinigte indexierte Bruttolohnentwicklung von Tarifléhnen im 6ffentlichen Dienst (TVGD),

Einzelhandel NRW* und Bauhauptgewerbe

(Index, 2020=100)
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Quelle: Daten der Tarifpartner’; eigene Darstellung; Einzelhandel = Einzel- und Versandhandel NRW?

*** Die Werte fur 2025 und 2026 beruhen auf Schatzungen.

6 Der Tarifvertrag des 6ffentlichen Dienstes (TV6D) gilt fir etwa 2,5 Mio.
Beschaftigte der Kommunen sowie 150.000 Beschéftigte des Bundes
und wird meist auf die Beamten tibertragen. Auerdem dient er haufig
den Tarifverhandlungen fir die etwa 2,5 Mio. Beschéftigten und Beam-
ten der Bundeldnder (TVL) als Orientierung. Der Einzelhandel ist mit 3,15
Mio. Beschéftigten eine der groRten Branchen in Deutschland. Das Bau-
hauptgewerbe umfasst den Hoch- und Tiefbau, Abbrucharbeiten sowie
sonstige Baustellenarbeiten und spezialisierte Bautatigkeiten und ist da-
mit der groRte Einzelsektor des Baugewerbes mit 916.000 Beschaftigten
im Jahr 2024.

7 Die Berechnung umfasst sowohl Einmalzahlungen wie die Inflations-
ausgleichspramie als auch Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Ur-
laubsgeld und im Falle des Bauhauptgewerbe die Wegzeitenentschadi-
gung.

8 lm Einzelhandel besteht kein nationaler Branchentarifvertrag, sondern
es gibt nur regionale Branchentarifvertrage, von denen der Tarifbereich
NRW als groRter ausgewahlt wurde. Es ist zu berticksichtigen, dass 2026
hier neue Tarifverhandlungen anstehen und die Entgelte fiir dieses Jahr
aller Voraussicht nach wieder steigen.
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In Abbildung 1 lasst sich erkennen, dass die unters-
ten Lohngruppen der untersuchten Branchen trotz
der hohen Inflation allesamt Reallohnsteigerungen
im Zeitraum von 2020 bis 2026 erfahren. Wie kam
dieses Ergebnis zustande? Und wie sind die Unter-
schiede in den drei Branchen zu erklaren?

Zunachst ist der Einfluss der Erhéhung des gesetzli-
chen Mindestlohns im Bauhauptgewerbe und im
Einzelhandel deutlich zu erkennen. Im Bauhauptge-
werbe erschien es aufgrund der Erhéhung des ge-
setzlichen Mindestlohns auf 12 € aus Perspektive
der Arbeitgeber nicht mehr zwingend notwendig, ei-
nen Branchenmindestlohn zu verhandeln, der nur
geringfligig hoher ware. Im Einzelhandel fiihrte die
auBerplanmalige Erhohung des Mindestlohns dazu,
dass die drei untersten Gehaltsgruppen lberholt
wurden. Der Effekt |dsst sich in der Abbildung 1 da-
ran erkennen, dass der unterste Lohn im Einzelhan-
del von 2020 bis 2026 am starksten ansteigt. Aller-
dings fuihrte dies weniger zu einer allgemeinen Erho-
hung des Tarifgitters im Einzelhandel als zu einer
starkeren Lohnkompression im unteren Bereich. Das
Ziel der Gewerkschaft ver.di, einen Abstand zwi-
schen der untersten Entgeltgruppe und dem Min-
destlohn festzuschreiben, wurde nur bedingt er-
reicht, da zum 01.01.2026 der Mindestlohn wieder
die unterste Lohngruppe Uberholt. Dies erklart, wa-
rum fiir sie im Gegensatz zu hoheren Gehaltern im
Einzelhandel fiir 2026 bereits eine Erhéhung ange-
geben werden kann. Da 2026 wieder Tarifverhand-
lungen im Einzelhandel anstehen, kann jedoch damit
gerechnet werden, dass im Laufe des Jahres der Ab-
stand der untersten Lohngruppe zum Mindestlohn
wiederhergestellt wird.

Die unterschiedlichen Ergebnisse der Tarifverhand-
lungen haben zum einen mit dem unterschiedlichen
Zustand der Arbeitsbeziehungen vor der Krise zu tun.
Der o6ffentliche Dienst ist nach wie vor durch eine
etablierte Sozialpartnerschaft gekennzeichnet. Ob-
wohl die gewerkschaftliche Organisationsquote ver-
gleichsweise niedrig ist, kompensiert die zentrali-
sierte Struktur des Verhandlungssystems® diesen
Mangel. Entsprechend sind anndhernd 100 % der
Beschéftigten in Betrieben mit Tarifbindung be-
schaftigt (IAB 2025). Demgegentber ist der Einzel-
handel von stark erodierenden kollektiven

° Die Tarifverhandlungen werden auf Bundesebene auf der Arbeitneh-
merseite von der Tarifgemeinschaft der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di), der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW), der Gewerkschaft der Polizei (GdP), der Industriegewerkschaft

Arbeitsbeziehungen gepragt. Dort ist nicht nur die
origindre Tarifbindung durch Flachentarifvertrage
auf unter 20 % im Jahr 2024 gesunken (ebd.), son-
dern auch die organisatorische Basis wird durch sin-
kende Mitgliederzahlen in den Verbanden beider
Seiten (Gewerkschaft Ver.di und Arbeitgeberver-
band HDE) immer schwiacher. Das Bauhauptge-
werbe bildet eine Zwischenposition: Die Sozialpart-
nerschaft ist hier historisch tief verankert — nicht zu-
letzt aufgrund der Besonderheiten des Bauarbeits-
marktes, die es erforderlich machen, in Tarifvertra-
gen nicht nur Entgelte und Arbeitszeiten, sondern
auch Ausbildung und Sozialkassen zu regulieren
(Bosch und Hittenhoff 2022, S. 131). Allerdings ge-
riet die Sozialpartnerschaft hier durch die Vereini-
gung von BRD und DDR und spater durch die Dienst-
leistungs- und Arbeitnehmerfreiziigigkeit im Rah-
men der Osterweiterung der EU unter Druck. Dies ist
auch in dieser Branche mit einem starken Riickgang
der Mitgliedschaften in Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbanden verbunden (ebd. 132ff.). Entspre-
chend ist auch die origindre Tarifbindung seither
stark auf mittlerweile 53 % im Jahr 2024 zurlickge-
gangen (IAB 2025). Dabei spielt der Ruckgriff auf
Subunternehmen eine grolRe Rolle. Tarifgebundene
grofle wie mittelstandische Unternehmen stiitzen
sich zur Ausfiihrung vieler Tatigkeiten auf tarifunge-
bundene Subunternehmen. Auf Arbeitgeberseite
treten zunehmend Interessenswiderspriiche auf, da
vor allem kleine und ostdeutsche Unternehmen in
der Konkurrenz mit auslandischen (Sub-)Unterneh-
men Schwierigkeiten haben, sich mit Tariflohnen im
Wettbewerb zu behaupten.

Unterschiedlich waren auch die wirtschaftliche Aus-
gangslage und Betroffenheit von der Inflationskrise.
Fiir die Arbeitgeber im Einzelhandel stellte sich das
Problem, dass sie selbst von steigenden Preisen in
ihren Lieferketten insbesondere fiir Lebensmittel
betroffen waren, diese aber nicht ganzlich an die
Kund*innen weitergeben konnten. Teilweise nah-
men sie daher einen Riickgang der realen Umsatze
und Gewinne in Kauf. Zudem hatten bestimmte Seg-
mente des Einzelhandels, wie der stationare Handel
fir Kleidung, noch mit wirtschaftlichen Belastungen
wahrend der Covid-19-Pandemie zu kdmpfen. Die
Baubranche hatte im Gegensatz zu anderen

Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und dem Deutschen Beamtenbund (dbb)
unter Fiihrung von ver.di gefihrt. Auf Arbeitgeberseite verhandeln die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbdnde (VKA) sowie das
Bundesministerium des Innern (BMI).
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Sektoren wahrend der Covid-19-Pandemie gute Um-
satze erzielt. Nachdem die EZB die Leitzinsen deut-
lich erhoht hatte, um einen weiteren Anstieg der In-
flation zu verhindern, stiegen die Bauzinsen; infolge
dessen ging die Nachfrage im Wohnungsbau stark
zurlick. Die anderen Teilsektoren hatten stabile Auf-
tragseingange und konnten gestiegene Kosten fir
Materialien und Energie weitgehend weitergeben.
Der reale Umsatz entwickelte sich von 2020 bis 2024
im Hochbau nur leicht negativ, wahrend er im Tief-
bau leicht stieg. Im Offentlichen Dienst war der Spar-
druck auf die Arbeitgeber in den Jahren der Inflati-
onskrise 2022 und 2023 noch nicht so ausgepragt
wie er derzeit diskutiert wird. Da infolge der Inflation
die Umséatze und Léhne stiegen, konnte mit erhoh-
ten Steuereinnahmen gerechnet werden. Dies galt
insbesondere fiur den Bund, wahrend Kommunen
aus bestimmten Regionen bereits finanzielle Schwie-
rigkeiten beklagten.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Unterschiede
beziiglich des Verlaufs und der Ergebnisse der Tarif-
auseinandersetzungen wenig lberraschend. Es gibt
aber auch bemerkenswerte Gemeinsamkeiten:
Grundsatzlich zeigte sich in allen drei Branchen eine
verstarkte Konfliktintensitat in den Tarifverhandlun-
gen der Jahre 2022 bis 2024, die sich auch in ver-
starkten Streikaktivitdten ausdriickte. Wie Tabelle 4
zeigt, spielten auBerdem in allen drei ausgewahlten
Tarifrunden Festbetrdge eine wichtige Rolle. Damit
sollten untere Entgeltgruppen gezielt unterstiitzt
werden, die von der Inflation besonders betroffen
waren.

e Im 6ffentlichen Dienst forderte ver.di eine pau-
schale Entgelterhéhung um 500 € bei einer
Laufzeit von zwolf Monaten. Mit dieser
Forderung sollten die Kaufkraftverluste der Be-
schaftigten ausgeglichen und insbesondere un-
tere Entgeltgruppen entlastet werden. Diese

Zielsetzung kam nicht zuletzt dadurch zu-
stande, dass eine Mehrheit der Beschaftigten
im 6ffentlichen Dienst in der unteren Halfte des
Tarifgitters eingruppiert und diese zusatzlich
unter den Mitgliedern der Gewerkschaften und
ihren Tarifkommissionen Uberreprasentiert ist
(Interview ver.di).

Im Einzelhandel wurde die Forderung nach
2,50 € mehr pro Stunde und einem Mindest-
lohn von 13,50 € dhnlich begriindet, allerdings
unter vollig anderen Ausgangsbedingungen.
Hier sahen die Beschéftigten im Einzelhandel
eine deutliche Erhéhung als besonders dring-
lich an, da die Gehélter in dieser Branche tradi-
tionell niedrig sind und viele in Teilzeit arbei-
ten. Zudem sind 80 % der Beschaftigten in der
Ecklohngruppe eingruppiert.

Im Bauhauptgewerbe galt noch bis Marz 2024
der 2021 abgeschlossene Entgelttarifvertrag.
Angesichts der stark steigenden Preise schlos-
sen die Tarifparteien 2022 einen Tarifvertrag
Uber die Auszahlung einer Inflationsausgleichs-
pramie von 1.000 €, um die Zeit bis zur nachs-
ten Tariferhéhung zu iberbriicken. In den Tarif-
verhandlungen 2024 war das Ziel der Gewerk-
schaft, die Inflation vor allem fir untere Ent-
geltgruppen zu kompensieren. Der gleiche For-
derungsbetrag wie im 6ffentlichen Dienst (pau-
schale Erhhung um monatlich 500 € bei einer
Laufzeit von zwolf Monaten) hatte hier ein dop-
peltes Ziel: Neben der Kaufkraftstarkung sollte
diese Forderung dazu beitragen, mehr Beschaf-
tigte in den unteren Entgeltgruppen zu organi-
sieren, die in der Mitgliedschaft der Gewerk-
schaft und ihren Tarifkommissionen stark un-
terreprasentiert sind.
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Tabelle 4: Tariflohnsteigerungen in drei Branchen, 2021 — 2024

Angaben in Euro und in Prozent

Quelle: Daten der Tarifpartner; eigene Zusammenstellung.

Die Durchsetzung dieser Forderungen gelang aller-
dings nicht tiberall im gleichen MalRe.

° Im d&ffentlichen Dienst gelang es der Gewerk-
schaft, die niedrige Organisationsquote durch
Streiks in Schlisselbereichen der o6ffentlichen
Daseinsvorsorge wie Millentsorgung, Flugha-
fen, OPNV und Gesundheitswesen wettzuma-
chen. Diese erzeugten massiven oOffentlichen
und politischen Druck auf die Arbeitgeberseite.
Das nach mehreren ergebnislosen Verhand-
lungsrunden und einer Schlichtung erzielte Er-
gebnis bedeutete eine gewichtete durch-
schnittliche Erhéhung um 11,5 %. Die unterste
Entgeltgruppe erhielt aufgrund des Festbetrags
eine doppelt so hohe prozentuale Erhéhung
wie die oberste. Vor allem aus diesem Grund
wurde der Tarifabschluss von der Arbeitneh-
merseite als Erfolg betrachtet. Die Arbeitgeber
beklagten dagegen die hohe finanzielle Belas-
tung durch den Abschluss, der viele Kommunen
an den Rand der Leistungsfahigkeit brachte (In-
terview VKA). Angesichts der Streiks und des 6f-
fentlichen Drucks, die Schlichtung anzunehmen
und die Beschéftigten im offentlichen Dienst zu
entlasten, stimmten sie jedoch zu.

° Auch im Einzelhandel versuchte die Gewerk-
schaft ver.di, die diinne Mitgliederbasis durch

TV6D Einzelhandel Bauhauptgewerbe
2024: +200 €, +5,5% (TV
von 2023)
2024: +230 €; +1,2% (West), +2,2%
2023: +5.3% (Ost)
N 01-05-2024: +4,7% 2025: +4,2% (West), +5% (Ost)
. 0, . ’ ’
Erhhung 2025: +3,0% 01-05-2025: +40 € +1.8%
(min. +100 €) (2024) 2026: +3,95% (West), Ost-West-An-
2026: +2,8% (2025) gleichung (2024)
IAP 3.000 € 1.000 € 1.000 €
Erhéhte Streik- Lange Dauer; hohe . .
Verlauf ’ Erstmals Streik t 2007
eriau aktivititen (2023) Konfliktintensitit rstmals Stretks sei

Fokussierung von Streikaktivititen auf die
GroRlager der Supermarkte zu kompensieren,
in denen jeweils eine groRere Anzahl an Voll-
zeitkraften arbeitet, die eine Schliisselstelle in
der Lieferkette der Supermarkte einnehmen
(Interview ver.di). Obwohl die Gewerkschaft
damit durchaus erfolgreich war, blieb die Wir-
kung der Streiks letztlich beschrankt, da sich
nur eine kleine Minderheit der Beschéftigten
im Einzelhandel beteiligte (Dribbusch et al.
2024). Am Ende wurden der Ecklohn um insge-
samt 14 % sowie die tariflichen Altersvorsorge
bei einer Laufzeit von drei Jahren erhoht. Aus
Perspektive der Gewerkschaft wurde weniger
erreicht als erhofft, wahrend die Arbeitgeber
das erzielte Ergebnis als Belastung betrachte-
ten. Insgesamt spiegelt die geringe Entgelter-
hoéhung die unzureichenden Machtressourcen
der Gewerkschaft ver.di wider, angesichts der
geringen Verteilungsspielrdume im Einzelhan-
del eine Kompensation der Inflation durch Um-
verteilung zugunsten der Beschaftigten durch-
zusetzen.

Auch im Bauhauptgewerbe blieben die Ver-
handlungen, trotz der deutlich besseren wirt-
schaftlichen Ausgangssituation, zundchst ohne
Ergebnis; eine nachfolgende Schlichtung schei-
terte am gespaltenen Arbeitgeberlager. So
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lehnte der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDB), der v.a. kleinere Unterneh-
men vertritt, den Schlichterspruch ab. In der
Folge griff die IG BAU erstmals seit 2007 wieder
zum Mittel des Streiks — wenngleich mit gerin-
ger Teilnahme. In erneuten Verhandlungen ei-
nigten sich die Sozialpartner auf deutliche
Lohnsteigerungen. Fir die Arbeitgeber war der
Abschluss hoch, aber verkraftbar (Interview
HDB). Die Arbeitnehmervertreter*innen be-
trachten den Abschluss als Erfolg, weil er die In-
flation kompensierte, oberhalb des Abschlus-
ses anderer Branchen lag und es moglich war,
einen Festbetrag durchzusetzen (Interview IG
BAU). Die Kompensation der Kaufkraftverluste
war moglich, weil beide Seiten die Tarifpartner-
schaft aufrechterhalten und die Arbeitgeber
weitere Streiks vermeiden wollten. Beglinstigt
wurde dies durch die gute wirtschaftliche Situ-
ation vor allem im Tiefbau.

Insgesamt zeigt sich, dass die Ergebnisse der Tarif-
verhandlungen in und nach der Inflationskrise we-
sentlich durch die gewerkschaftlichen Machtres-
sourcen, die Verfassung der Arbeitsbeziehungen
und die wirtschaftliche Situation der jeweiligen
Branche bestimmt wurden. Obwohl alle drei Tarif-
runden konfliktreicher als zuvor verliefen, unter-
schieden sich die Ergebnisse deutlich. Im wirtschaft-
lich relativ gut dastehenden Bausektor konnten die
Tarifpartner sich auf Lohnsteigerungen einigen, die
im Zeitraum bis 2026 die Inflation mehr als kompen-
sieren —sofern die Inflation nicht wieder deutlich an-
steigt. Die Voraussetzung hierfir war neben der
wirtschaftlichen Situation die starke Institutionali-
sierung der Sozialpartnerschaft und die Bereitschaft
der Gewerkschaft, seit Langem wieder zu Streiks auf-
zurufen. Im o6ffentlichen Dienst konnte die Gewerk-
schaft durch Streiks in wichtigen Bereichen der 6f-
fentlichen Daseinsvorsorge Druck aufbauen. Gleich-
zeitig waren die Kommunen und der Bund in einer
finanziellen Situation, die es ihnen erlaubte, fur die
unteren Lohngruppen die Kaufkraftverluste mehr als
nur zu kompensieren. Im Einzelhandel fehlten der
Gewerkschaft angesichts der wirtschaftlichen Her-
ausforderungen und geringen Profitraten in dieser
Branche die Machtressourcen, um ahnliche Ergeb-
nisse zu erzielen. Uber die drei im Detail aufgefiihr-
ten Branchen hinaus zeigt sich jedoch, dass—und ob-
wohl Deutschland insgesamt in der Inflationskrise an
Wohlstand verlor — die Inflation durch Lohnsteige-
rungen im Durchschnitt anndhernd kompensiert

wurde (siehe Tabelle 1). Dies war nur moglich, indem
die Quote der Lohne an der volkswirtschaftlichen
Leistung zulasten der Gewinne starker stieg, als sie
zuvor in 2022 und 2023 gesunken war (Janssen und
Libker 2024).

5 Fazit

Die Bundesregierung entwickelte und demonstrierte
in der Inflationskrise von 2022 und 2023 Handlungs-
fahigkeit, indem sie etablierte Anpassungsmechanis-
men, bereits beschlossene Reformen und neue
Malnahmen kombinierte. Angesichts der Krise
wurde allerdings ein neuer Kompromiss zwischen
den Koalitionspartnern ausgehandelt, der das Ziel
des Koalitionsvertrages, niedrige Haushaltseinkom-
men und Familien deutlich zu entlasten, ab-
schwdchte. In der Mindestlohnkommission konnten
die Sozialpartner aufgrund der komplizierten Ge-
mengelage erstmals keinen Konsens erzielen und
der bisherige Anpassungsmechanismus erwies sich
als wenig geeignet, um zeitnah auf hohe Inflations-
raten zu reagieren. Die bereits vor der Inflationskrise
beschlossene aullergewohnlich starke Anhebung
des Mindestlohns auf 12 € kompensierte dies teil-
weise. Auch die Tarifverhandlungen trugen mit der
Vereinbarung (iberproportionaler Erhéhungen fir
untere Lohngruppen zur Kompensation der Teue-
rung bei, wenn auch mit einiger zeitlicher Verzoge-
rung und je nach Branche in unterschiedlichem Mal.
Insgesamt war es trotz des volkswirtschaftlichen
Wohlstandsverlustes moglich, die Kaufkraftverluste
im Rahmen zu halten. Gleichzeitig war es notwendig,
dass die Bundesregierung mit Entlastungspaketen
fir zeitnahe Entlastung sorgte, weil die Tarifver-
handlungen teils erst mehrere Jahre nach dem An-
stieg der Inflation Ende 2021 erneut auf der Tages-
ordnung standen oder zum Abschluss kamen. So
wurde der Tarifvertrag des 6ffentlichen Dienstes des
Bundes und der Kommunen TVOD 2023, der des
Bauhauptgewerbes und der des Einzel- und Ver-
sandhandels jeweils erst 2024 abgeschlossen.

Allgemein zeigt sich, dass weder Tarifvertrage mit ih-
rer teilweise langen Laufzeit noch riickwirkende An-
passungsmechanismen flr Sozialleistungen und des
Mindestlohns geeignet sind, um zeitnah auf hohe In-
flationsraten zu reagieren. Insbesondere Haushalte
mit niedrigem Einkommen sind jedoch darauf ange-
wiesen, dass sie zeitnah entlastet werden. Eine Inde-
xierung der Tarifvertrage, des Mindestlohns und der
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Sozialleistungen erscheint aus Perspektive der Kauf-
krafterhaltung der Beschéftigten erstrebenswert.
Dafir wiére es jedoch notwendig, dass die Arbeitge-
ber die Preise weitergeben oder geringere Profit-
margen verkraften kdnnen. EntlastungsmaBnahmen
in Form von Preisbremsen und Direktzahlungen
konnten und kénnen in Zukunft helfen, die Zeit zwi-
schen dem Anstieg der Inflation und der zeitverzo-
gerten Anpassung der Sozialleistungen und Mindest-
I6hne zu Uberbriicken.

Angesichts der derzeitigen Stagnation der deutschen
Volkswirtschaft scheinen auch zukiinftige Reallohn-
steigerungen eine Umverteilung zugunsten der
Lohnabhangigen erforderlich zu machen. Es ist aber
zu erwarten, dass dies mit verstarkten politischen
und sozialen Konflikten verbunden waére, wie sie sich
in der Inflationskrise manifestierten. Dass in der ak-
tuellen Debatte teilweise die hohen Lohnkosten als
Nachteil fir die deutsche Wettbewerbsfahigkeit an-
gefiihrt werden, mag auch dadurch bedingt sein,
dass die Lohnquote sich in der Krise zugunsten der
Beschéftigten verschob. Dies scheint aber weiterhin
angebracht, da hohe Lebensmittelpreise und Mieten
nach wie vor eine starke Belastung fiir untere Ein-
kommensbezieher*innen darstellen. Eine weitere
Entlastung niedriger Haushaltseinkommen konnte
allerdings auch durch andere steuer- und sozialpoli-
tische Reformen erzielt werden. Diese kdnnten eine
Abkehr von der im internationalen Vergleich Uber-
proportionalen Belastung niedriger Einkommen
durch Steuern und Abgaben oder eine Ausweitung
der gesetzlichen Sozialversicherung auf Beamte und
Selbststandige umfassen.

Hieraus lassen sich die folgenden Schlussfolgerun-
gen und Handlungsempfehlungen ziehen:

Die Mechanismen der Anpassung von Sozial-
leistungen an schnell steigende Inflationsraten
sollten Uberarbeitet werden. Eine automati-
sche und zeitnahe Anpassung an die Inflation
wirde es moglich machen, Menschen schnell
zu entlasten, ohne Konfliktlinien aufbrechen zu
lassen.

Der aktuelle Anpassungsmechanismus des
Mindestlohns reagiert stark zeitverzogert auf
die Inflation. Es erscheint daher sinnvoll, den
Mindestlohn, wenn er einen Mindestlebens-
standard gewahren soll, dhnlich wie in Frank-
reich zeitnah an die Inflation zu indexieren.

Gleichzeitig sollten auch in Zukunft Pldne be-
reitgehalten werden, um Preisspitzen bei be-
stimmen Warengruppen abzufangen.

Festbetrage sind ein geeignetes Mittel der Ta-
rifpolitik, um Beschaftigte unterer Entgeltgrup-
pen angesichts einer insbesondere von Ener-
gie- und Lebensmittelpreisen getriebenen In-
flation besonders zu entlasten.

Eine automatische Anpassung der Tariflohne
an die Inflation, oder zumindest tariflich verein-
barte Klauseln zur kurzfristigen Neuverhand-
lung von Lohnen im Falle unerwartet hoher In-
flation, sind weitere Moglichkeiten, die in an-
deren Landern zum Teil bereits genutzt werden
(vgl. de Spiegelaere 2023). Staatliche Entlas-
tungsmalRnahmen koénnten dies flankieren,
wenn die Unternehmen sich aufgrund eigener
wirtschaftlicher Probleme dazu nicht in der
Lage sehen.

17



2026 | 01

Literatur

Bach, Stefan, und Jakob Knautz. 2022. Hohe Energiepreise: Armere Haushalte werden trotz Entlastungspa-
keten starker belastet als reichere Haushalte. DIW Wochenbericht 17. Berlin: Deutsches Institut fur
Wirtschaftsforschung (DIW). Volltext (Letzter Zugriff: 01. Dezember 2025)

Behringer, Jan, und Sebastian Dullien. 2024. Inflationsausgleichspramie erhoht Einkommen von 26 Millio-
nen Beschaftigten um 52 Milliarden Euro: Bestimmungsfaktoren und Auswirkungen der Sonderzahlun-
gen. IMK Policy Brief Nr. 171. Disseldorf: Hans-Bockler-Stiftung, Institut flir Makrodkonomie und Kon-
junkturforschung (IMK). Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

Beznoska, Martin, Tobias Hentze, Judith Niehues und Maximilian Stockhausen. 2023. Auswirkungen der
Entlastungspakete in der Energiepreiskrise. Berechnungen fiir verschiedene Haushaltstypen und Ein-
kommensklassen. IW-Policy Paper 6. K6In: Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Volltext (Letzter
Zugriff: 19. Februar 2025)

Bosch, Gerhard, und Frederic Hiittenhoff. 2022. Der Bauarbeitsmarkt: Soziologie und Okonomie einer Bran-
che. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Campus Verlag. Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 2024. Jahreswirtschaftsbericht 2024. Berlin:
BMWK. Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

Bundesverfassungsgericht. 1992. Beschluss vom 25. September 1992. Karlsruhe: Bundesverfassungsgericht.
Volltext (Letzter Zugriff: 19. Februar 2025)

Cavallo, Alberto, und Oleksiy Kryvtsov. 2024. Price discounts and cheapflation during the post-pandemic
inflation surge. Journal of Monetary Economics 148: 103644. DOI

Destatis, Statistisches Bundesamt 2025a. Entwicklung der Realldhne, der Nominalléhne und der Verbrau-
cherpreise nach Jahren. Wiesbaden. Volltext (Letzter Zugriff: 01. Dezember 2025)

Destatis, Statistisches Bundesamt 2025b. Reallhne und Nominalléhne. Wiesbaden. Volltext (Letzter Zu-
griff: 03.12.2025)

Destatis, Statistisches Bundesamt 2025c. Gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland. Wiesbaden. Volltext
(Letzter Zugriff: 01. Dezember 2025)

Deutsche Bundesbank. 2022. Zur kalten Progression im Einkommensteuertarif. Frankfurt: Deutsche Bundes-
bank. Volltext (Letzter Zugriff: 19. Februar 2025)

Diermeier, Matthias, und Judith Niehues. 2025. (Uberschéatzte) Inflation: Potenziale fiir die politischen Ran-
der. IW-Kurzbericht 13. Koln: Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Volltext (Letzter Zugriff: 01. De-
zember 2025)

Dribbusch, Heiner, Thorsten Schulten, Marlena Sophie Luth und Thilo Janssen. 2024. WSI Arbeitskampfbi-
lanz 2023: 2023 — ein langes und turbulentes Arbeitskampfjahr. WS/ Report 95. Diisseldorf: Hans-Bock-
ler-Stiftung. Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

Dullien, Sebastian, Katja Rietzler und Silke Tober. 2022. Die Entlastungspakete der Bundesregierung: Sozial
weitgehend ausgewogen, aber verbesserungsfahig. IMK Policy Brief Nr. 120. Disseldorf: Hans-Bockler-
Stiftung, Institut fir Markookonomie und Konjunkturforschung (IMK). Volltext (Letzter Zugriff: 19.
Februar 2025)

Dullien, Sebastian und Silke Tober. 2023. IMK Inflationsmonitor. Deutliche Unterschiede zwischen Arm und
Reich im Jahr 2022. IMK Policy Brief Nr. 144. Disseldorf: Hans-Bockler-Stiftung, Institut fir Makrodko-
nomie und Konjunkturforschung (IMK). Volltext (Letzter Zugriff: 15. Oktober 2024)

18


https://doi.org/10.18723/diw_wb:2022-17-1
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008899
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2023/IW-Policy-Paper_2023-Entlastungspakete-Energiepreiskrise.pdf
https://doi.org/10.12907/978-3-593-45011-7
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1992/09/ls19920925_2bvl000591.html
https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2024.103644
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/_Grafik/_Interaktiv/real-nominallohnindex.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Realloehne-Nettoverdienste/_inhalt.html#641722
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Mindestloehne/Tabellen/gesetzlicher-mindestlohn.html
https://www.bundesbank.de/resource/blob/892962/e6af5df10b4ab41900db930f883544d7/472B63F073F071307366337C94F8C870/2022-06-progression-data.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2025/IW-Kurzbericht_2025-Gef%C3%BChlte-Inflation.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-531-93332-0_10
https://www.imk-boeckler.de/fpdf/HBS-008296/p_imk_pb_120_2022.pdf
https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008517

2026 | 01

Dullien, Sebastian, und Silke Tober. 2024. IMK Inflationsmonitor. Inflation sinkt von 8,7 % auf 3,7 % im Ver-
lauf von 2023. IMK Policy Brief Nr. 163. Disseldorf: Hans-Bockler-Stiftung, Institut fir Makro6konomie
und Konjunkturforschung (IMK). Volltext (Letzter Zugriff: 15. Oktober 2024)

Dullien, Sebastian, Katja Rietzler und Silke Tober. 2024. Brutto- und Nettoeinkommen von Arbeitnehmen-
denhaushalten 2021 — 2024: Kaufkraftliicke vor allem bei Familien. Analyse staatlicher Entlastungs-
malnahmen, kalter Progression und Kaufkraftentwicklung wahrend der Hochinflationsphase. IMK Po-
licy Brief 173. Dusseldorf: Hans-Bockler-Stiftung. Volltext (Letzter Zugriff. 02. Dezember 2025)

Eichhorst, Werner, und Gemma Scalise. 2025. Revisiting dualism. The governance of the low pay-low skill
labour market in four European countries. European Journal of Industrial Relations, online first. DOI

Fleming, Sam. 2025. Gap between UK and Eurozone inflation at widest in nearly two years. Financial Times,
20. August 2025. Volltext (Letzter Zugriff: 03.12.2025)

Hohendanner, Christian, und Susanne Kohaut. 2025. Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung: keine
Trendwende in Sicht. IAB-Forum 30. Mai 2025. Niirnberg: Institut fir Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (1AB). Volltext Daten (Letzter Zugriff: 07. Januar 2026)

Jaehrling, Karen, und Conrad Lluis. 2025. Loud and quiet politicization. How novel regulatory projects chal-
lenge the neoliberal order of ‘essential work’ in Germany. In Critical Policy Studies, 1-16. DOI

Janssen, Thilo, und Malte Libker. 2024. Europdischer Tarifbericht des WSI—2023/2024. Dusseldorf: Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) der Hans-Bockler-Stiftung. Volltext (Letzter Zu-
griff: 02. Dezember 2025)

Kellner, Maximilian, Maximilian Amberg, Tobias Bergmann, Christina Roolfs und Matthias Kalkuhl. 2022.
Entlastungspakete flir Energiepreisanstiege: Auswirkungen und Nachbesserungsbedarf (1.1). Genf:
Zenodo. Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

Koalitionsausschuss. 2022a. 10 Entlastungsschritte fiir unser Land. Berlin: Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD). Volltext (Letzter Zugriff: 19. Februar 2025)

Koalitionsausschuss. 2022b. Deutschland steht zusammen. MafSnahmepaket des Bundes zur Sicherung einer
bezahlbaren Energieversorgung und zur Stérkung der Einkommen. Berlin: Bundesministerium der Fi-
nanzen. Volltext (Letzter Zugriff: 07. Januar 2026)

Koalitionsausschuss. 2022c. MafSnahmenpaket zum Umgang mit den hohen Energiekosten. Berlin: Bundes-
ministerium fir Wirtschaft und Energie. Volltext (Letzter Zugriff: 07. Januar 2026)

Krebs, Tom, und Isabella Weber. 2024. Can Price Controls Be Optimal? The Economics of the Energy Shock
in Germany. Forum New Economy Working Papers. Berlin: Forum New Economy. Volltext (Letzter
Zugriff: 01. Dezember 2025)

Lay, Max, Andreas Peichl, Tobias Hentze, Jan Schnellenbach, Lars Feld, Philipp Weber, Sarah Necker, Anne
Steuernagel, Martin Kesternich, Kathrine von Graevenitz, Achim Wambach, Stefan Kooths und Thilo
Schaefer. 2022. Entlastungspakete, Tankrabatt, Ubergewinnabschépfung: Wie weit kann der Staat uns
in Krisen schiitzen? ifo Schnelldienst 75: 3—31. Miinchen: ifo Institut. Volltext (Letzter Zugriff: 02. De-
zember 2025)

Lesch, Hagen. 2023. Konzertierte Aktion gegen den Preisdruck: Lehren aus den Erfahrungen tripartistischer
Steuerung in Deutschland. Sozialer Fortschritt 72 (5): 415-437. Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember
2025)

Lesch, Hagen, Helena Schneider und Christoph Schréder. 2021. Anpassungsverfahren beim gesetzlichen
Mindestlohn: Argumente gegen eine politische Lohnfindung. List Forum fiir Wirtschafts- und Finanzpo-
litik 47: 193-217. Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

19


https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008784
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?produkt=HBS-08911
https://doi.org/10.1177/09596801251397500
https://www.ft.com/content/25d080e1-ca2b-4c4f-8d9e-b36ba42ce7f9
https://iab-forum.de/tarifbindung-und-betriebliche-mitbestimmung-keine-trendwende-in-sicht/
https://iab.de/daten/daten-zur-tarifbindung-und-betrieblichen-interessenvertetung/
https://doi.org/10.1080/19460171.2025.2561145
https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008895
https://doi.org/10.5281/zenodo.6617130
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20220223_Koalitionsausschuss.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-2b-Schlaglicht/2b-drittes-entlastungspaket.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/massnahmenpaket-des-bundes-zum-umgang-mit-den-hohen-energiekosten.pdf
https://newforum.org/en/studie/can-price-controls-be-optimal-the-economics-of-the-energy-shock-in-germany/
https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/entlastungspakete-tankrabatt-uebergewinnabschoepfung
https://elibrary.duncker-humblot.com/article/72480/konzertierte-aktion-gegen-den-preisdruck-lehren-aus-den-erfahrungen-tripartistischer-steuerung-in-deutschland
https://doi.org/10.1007/s41025-021-00230-7

2026 | 01

Meister, Michael, und Erwin Sellering. 2012. Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zu dem Ge-
setz zum Abbau der kalten Progression. Berlin: Deutscher Bundestag. Volltext (Letzter Zugriff: 19.
Februar 2025)

Mindestlohnkommission. 2016. Geschdftsordnung (GO) der Mindestlohnkommission. Berlin. Volltext (Letz-
ter Zugriff: 07. Januar 2026)

Picker, Christian. 2025. Funktionalitdt des gesetzlichen Mindestlohns. beck-online DIE DATENBANK: 14.
Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

Priem, Maximilian, Alexander Kritikos, Octavio Morales und Johanna Schulze Diiding. 2022. Folgen der Infla-
tion treffen untere Mittelschicht besonders: Staatliche Hilfspakete wirken nur begrenzt. DIW Wochen-
bericht 28: 387—-394. Berlin: Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin). DOI (Letz-
ter Zugriff: 25. September 2024)

Priesmann, Jan, und Aaron Praktiknjo. 2023. Analyse der Wirksamkeit und Effizienz der Entlastungspakete
der Bundesregierung. Zeitschrift fiir Energiewirtschaft: 46—62. DOI (Letzter Zugriff: 02. Dezember
2025)

Sachverstandigenrat. 2022. Jahresgutachten 2022/2023. Energiekrise solidarisch bewaéltigen, neue Realitat
gestalten. Wiesbaden: Sachverstdndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Volltext (Letzter Zugriff: 19. Februar 2025)

Schlager, Catrina, Jan Engels und Nicole Loew. 2025. Analyse der Bundestagswahl 2025. Eine harte Nieder-
lage mit einer doppelten Herausforderung fiir die Sozialdemokratie. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Volltext (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

Schumacher, Katja, Johanna Cludius, Nelly Unger, Florian Zerzawy und Fabian Grimm. 2022. Energiepreis-
krise: Wie sozial und nachhaltig sind die Entlastungspakete der Bundesregierung? Freiburg: Oko-Insti-
tut. Volltext (Letzter Zugriff: 14. Oktober 2024)

De Spiegelaere, Stan. 2023. All rise. Automatic wage increases in collective agreements in Europe. UNI Eu-
ropa Snapshot Report 2023 —01. Volltext (Letzter Zugriff: 03.12.2025)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Biindnis 90/Die Griinen, und Freie Demokratische Partei
(FDP). 2021. Mehr Fortschritt wagen. Biindnis fiir Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Berlin:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Volltext (Letzter Zugriff: 19. Februar 2025)

Sozialpolitik aktuell. 2025. Entwicklung der Regelbedarfe der Grundsicherung, der Léhne und der Preise
2005 — 2026. Duisburg: Inst. Arbeit und Qualifikation (IAQ). Volltext (Letzter Zugriff: 03.12.2025)

Weber, Isabella. 2023. Das Gespenst der Inflation: Wie China der Schocktherapie entkam. 1. Auflage. Berlin:
Suhrkamp Verlag. DOI (Letzter Zugriff: 02. Dezember 2025)

20


https://dserver.bundestag.de/btd/17/118/1711842.pdf
https://www.mindestlohn-kommission.de/shareddocs/downloads/de/Geschaeftsordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Frda%2F2025%2Fcont%2Frda.2025.269.1.htm&pos=19
https://doi.org/10.18723/diw_wb:2022-28-1
https://doi.org/10.1007/s12398-023-0914-4
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202223/JG202223_Gesamtausgabe.pdf
https://dc.fes.de/fileadmin/user_upload/FES_Analyse_der_Bundestagswahl_2025_DE.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Energiepreiskrise-Wie-sozial-und-nachhaltig-sind-die-Entlastungspakete-der-Bundesregierung.pdf
https://www.uni-europa.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/04/22_02_2023_indexation-1.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIII44.pdf
https://doi.org/10.3790/hpb.70.1-4.450

2026 | 01

Autorin und Autoren

Dr. Georg Barthel
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Prekarisierung, Regulierung, Arbeitsqualitat (PreRA)

Mail: georg.barthel@uni-due.de
Telefon: +49 203 37 92435

Dr. Karen Jaehrling
Leiterin der Forschungsabteilung
Prekarisierung, Regulierung, Arbeitsqualitat (PreRA)

Mail: karen.jaehrling@uni-due.de
Telefon: +49 203 37 92635

Michel Breuer

Von September 2024 bis November 2024 Praktikant und von Marz 2025 bis
November 2025 wissenschaftliche Hilfskraft in der Forschungsabteilung Pre-
karisierung — Regulierung — Arbeitsqualitat (PreRA)

21



mailto:georg.barthel@uni-due.de
mailto:karen.jaehrling@uni-due.de

2026 | 01 IAQ-Report

IAQ-Report 2026 | 01
Redaktionsschluss: 17.12.2025

Institut Arbeit und Qualifikation
Fakultat fur Gesellschaftswissenschaften

Universitat Duisburg-Essen

22



https://www.uni-due.de/iaq/iaq-report.php
https://www.uni-due.de/iaq/newsletter.php

o UNIVERSITAT
DEUSI SSEBNU RG
u u I Co Offen im Denken

universitats
Ub bibliothek

Duisburg-Essen Publications online

Dieser Text wird via DUEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universitét
Duisburg-Essen, zur Verfligung gestellt. Die hier verdffentlichte Version der E-Publikation
kann von einer eventuell ebenfalls verdffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: 10.17185/duepublico/84801
URN: urn:nbn:de:hbz:465-20260114-132458-1

Alle Rechte vorbehalten.



https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/84801
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:465-20260114-132458-1

	1 Einleitung
	2 Wirkung und Verteilungseffekte der Entlastungspolitik in der Inflationskrise
	3 Steuer- und Sozialpolitik in der  Inflationskrise: Kontinuität, Konflikte und Kompromisse
	3.1 Kompromisse beim Kurswechsel  zugunsten unterer Einkommensgruppen
	3.2 Korrekturen und Kompromisse bei  etablierten Anpassungsmechanismen
	3.3 Genuine Krisenmaßnahmen
	3.4 Zwischenfazit

	4 Lohnpolitik: Die Grenzen staatlicher  Intervention
	4.1 Mindestlohnpolitik: „Living Wage“ oder Lohnuntergrenze?
	4.2  Tarifverhandlungen in der Inflationskrise

	5 Fazit
	Literatur
	Autorin und Autoren
	DuEPublico Infobox

